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Digitalisierung, E-Government, Informationstechnik

Digitale Souveränität

Hoheit über die 
 eigenen Daten

Spezial

• Länderspezial:
Der Freistaat Bayern arbeitet an 
einem Paradigmenwechsel zum 
Push-Government

Praxis

• Kreis Viersen:
Intranet der Kreisverwaltung 
wird mit einem KI-Chatbot 
zum Wissensraum

Informationstechnik

• Interview:
KI-Middleware von brainocons  
soll Verwaltungsprozesse  
effizienter gestalten

E-Government

• Dresden:
Die Nutzung von offenen 
Daten wird in einem 
Forschungsprojekt analysiert

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat seine Agenda vorgestellt11/2025
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	 2	 Profil Print

25 Jahre digitale Impulse für Städte, Gemeinden und Kreise – Kommune21 zählt 
zu den führenden Fachmagazinen für Entscheiderinnen und Entscheider in der 
öffentlichen Verwaltung. Seit einem Vierteljahrhundert begleitet das Magazin 
den digitalen Wandel im Public Sector – fundiert, praxisnah und mit einem klaren 
Blick auf die Bedürfnisse von Verwaltungsspitzen, Amtsleitungen und IT-Verant-
wortlichen.

Monat für Monat liefert Kommune21 aktuelle Informationen, Analysen und 
Hintergründe zu den zentralen Themen der Verwaltungsdigitalisierung. Die 
Bandbreite reicht dabei von E-Government-Strategien über neue Technologien 
und Lösungen bis hin zu erfolgreichen Praxisbeispielen aus Städten, Gemeinden 
und Kreisen.

Das Magazin richtet sich an eine klar definierte Zielgruppe 
von Führungskräften, die Digitalisierungsprojekte initiieren, 
steuern und umsetzen und dafür passende Produkte, Tech-
nologien und Partner suchen. Damit eröffnet Kommune21 
den direkten Zugang zu den wichtigsten Entscheidungsträ-
gern im öffentlichen Sektor.

Dank seiner etablierten Reichweite und starken Marke 
bietet Kommune21 werbenden Unternehmen einen 
klaren Kommunikationsvorsprung – in einem Markt, 
der sich so dynamisch entwickelt wie die Digitalisie-
rung selbst.



	 3	 Profil Online

Die Website www.kommune21.de 
ist das digitale Nachrichtenportal 
zum Magazin Kommune21 und liefert 
tagesaktuelle Informationen rund um 
E-Government, Digitalisierung und IT 
im Public Sector. Der Kommune21-
Newsletter erscheint immer donners-
tags und schickt aktuelle News direkt 
in die Posteingänge der Abonnenten. 
Der Newsletter wird zudem auch auf 
LinkedIn veröffentlicht.

Die Formate und Preise finden Sie auf der Seite 16.�

LinkedIn Follower
7.000 (Stand: 10/2025)

LinkedIn Impressions
43.000 (ø pro Monat)

LinkedIn-Newsletter-Abonnenten
2.680 (Stand: 10/2025)

Newsletter-Abonnenten
2.740 (Stand: 10/2025)

LinkedIn-Newsletter-Abonnenten
2.580 (Stand: 10/2025)

Effektive Online-Werbung
im Public Sector

https://www.kommune21.de


	 4	 Webinar

Kommune21-Webinar: Kompetenz zeigen. Leads gewinnen.

 
Positionieren Sie Ihr Unternehmen als Vordenker in  
der digitalen Transformation der Verwaltung – mit einem 
Webinar in der Reihe „Kommune21 im Gespräch“.  
Das exklusive Format verbindet Fachwissen, Dialog  
und gezielte Reichweite: Sie treten direkt in den  
Austausch mit Entscheidern aus Kommunen und  
öffentlichen Einrichtungen.

Moderation:	� Alexander Schaeff,  
Chefredakteur von Kommune21

Dauer:	 ca. 60 Minuten

Ihre Vorteile:
• �Qualifizierte Leads: Sie erhalten alle Teilnehmerdaten  

zur weiteren Lead-Generierung.
• �Langfristige Sichtbarkeit: Die Aufzeichnung bleibt auch 

nach dem Live-Termin online verfügbar.
• �Gezielte Reichweite: Ihr Webinar wird durch eine 

Einladungskampagne beworben – inklusive redaktioneller 
Beiträge, Mailings, Bannerwerbung auf kommune21.de, 
im Kommune21-Newsletter sowie auf LinkedIn.

Preis: 5.900 €

Chefredakteur Alexander Schaeff 
moderiert das Webinar.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Webinar- 
Anmeldungen

100 bis 280 
(Teilnahmequote ø 63%)



Verlag	
K21 media GmbH
Friedrichstraße 13
70174 Stuttgart

0711 937 740-10

marketing@k21media.de
www.kommune21.de

Es gelten die allgemeinen Geschäfts
bedingungen (siehe Seite 18).

	 5	 Verlagsangaben und Ansprechpartner

Bezugspreis Inland	� Jahresabonnement Print 104 € (inkl. gesetzl. MwSt., Porto und Verpackung)  
Jahresabonnement Heft-PDF + ePaper 134 € (inkl. gesetzl. MwSt) 
Jahresabonnement Print + Heft-PDF + ePaper 154 €  
(inkl. gesetzl. MwSt., Porto und Verpackung)

Einzelpreis	 9 € (inkl. gesetzl. MwSt., zuzüglich Porto und Verpackung)

Jahrgang	 26. Jahrgang
Erscheinungsweise	 monatlich
Ausgaben	 12 im Jahr 2026

Verbreitung	 Bundesrepublik Deutschland / Ausland
Druckauflage 	 6.000 Exemplare
Verbreitete Auflage	 5.407 Exemplare

Heftformat	 DIN A4 (210 mm Breite x 297 mm Höhe)
Satzspiegel	 186 mm Breite x 274 mm Höhe

Bankverbindung	 IBAN	 DE67 6415 0020 0000 1550 10
	 BIC	 SOLA DE S1 TUB

Alexander Schaeff
(Chefredaktion)
0711 937 740-18
0171 2021041
a.schaeff@k21media.de

Niki Leftheriotou-Wolf
(Media-Beratung)
0711 937 740-10
0160 6957956
n.leftheriotou@k21media.de

Sara Ott
(Media-Beratung)
0711 937 740-11
0160 6960381
s.ott@k21media.de

https://www.kommune21.de


	 6	 Auflagenzusammensetzung und Verbreitung

 Zielgruppe: Kommunale Verwaltungsspitzen und IT-Entscheider

3.134 Kommunale Mandatsträger (Oberbürgermeister, Bürgermeister,  
Stadt- und Gemeindedirektoren, VG-Vorsitzende, Landräte)

708 Fraktionsvorsitzende, Stadtverordnete,  
Gemeinde- und Stadträte

1.018 Amtsleiter und IT-Entscheider (Leiter EDV/IuK in Städten,  
Kreisen und Ministerien sowie kommunalen Rechenzentren)

77 Pressestellen / Pressesprecher von Kommunen

86 Schulämter (Amtsleitung und fachliche Leitung IT)

50 Bundes- und Landesbehörden / Ministerien / Regierungspräsidien / Abgeordnete

203 Unternehmen und Agenturen

20 Rechenzentren

111 Sonstige (Dezernenten, Referatsleiter, IT-Management und Geschäftsführung von Stadt-
werken und kommunalen Eigenbetrieben sowie Bibliotheken, Verbände, Universitäten, 
Datenschutzbeauftragte, kommunalpolitisch interessierte Bürger und andere)

5.407  Verbreitete Auflage Kommune21 (Quelle: Vertriebsdaten) München

Stuttgart

Wiesbaden

Mainz

Düsseldorf

Saarbrücken

DresdenErfurt

Berlin

Potsdam

Schwerin
Hamburg

Bremen

Kiel

Hannover
Magdeburg



	 7	 Themen im 1. Halbjahr 2026

Messen

Omnisecure 
 
 
 

Handelsblatt GovTech-Gipfel 
 
 
 

KommDIGITALE 
 
 
 

Zukunft Personal Süd 
 
 
 

LEARNTEC 
ANGA COM 
NORD digital convention 
 

12. Zukunftskongress Staat & Verwaltung 
TALENTpro – Öffentlicher Dienst 
E-Rechnungs-Gipfel

Ausgabe

1/2026

2/2026

3/2026

4/2026

5/2026

6/2026

Termine

07.11.2025	 Redaktionsschluss 
04.12.2025	 Anzeigenschluss 
11.12.2025	 Druckunterlagenschluss 
30.12.2025	 Erstveröffentlichungstermin 

05.12.2025	 Redaktionsschluss   
08.01.2026	 Anzeigenschluss 
15.01.2026	 Druckunterlagenschluss 
30.01.2026	 Erstveröffentlichungstermin 

05.01.2026	 Redaktionsschluss   
05.02.2026	 Anzeigenschluss 
12.02.2026	 Druckunterlagenschluss 
27.02.2026	 Erstveröffentlichungstermin

 
06.02.2026	 Redaktionsschluss  
05.03.2026	 Anzeigenschluss 
12.03.2026	 Druckunterlagenschluss 
31.03.2026	 Erstveröffentlichungstermin

06.03.2026	 Redaktionsschluss  
08.04.2026	 Anzeigenschluss
14.04.2026	 Druckunterlagenschluss
30.04.2026	 Erstveröffentlichungstermin

10.04.2026	 Redaktionsschluss   
06.05.2026	 Anzeigenschluss 
12.05.2026	 Druckunterlagenschluss 
29.05.2026	 Erstveröffentlichungstermin

Geplante Themenschwerpunkte

•	 KI  – Künstliche Intelligenz und Automatisierung 
•	 Kommunale Fachverfahren 
 

•	 Kultur, Freizeit und Tourismus 
•	 Bürgerbeteiligung und Kommunikation 
 
 

•	 Jubiläumsheft: 25 Jahre Kommune21 
•	 Verwaltungsprozesse und Gremienarbeit 
•	 Schwerpunkt KommDIGITALE 

•	 Stadtentwicklung und Smart City
•	 Digitale Lösungen für Schulen und Kitas

 
•	 Personalwesen 
•	 IT-Infrastruktur und Cybersicherheit 
 
 

•	 Klimaanpassung, Katastrophenschutz und Nachhaltigkeit 
•	 Finanzen, Beschaffung, Vergabe 
•	 Schwerpunkt Zukunftskongress Staat & Verwaltung 



	 8	 Themen im 2. Halbjahr 2026

Intergeo 
Zukunft Personal Europe 

Smart Country Convention 
it-sa 
 
 

 
 
 
 

5. ZuKo-THINKTANK

7/2026

8/2026

9/2026

10/2026

11/2026

12/2026

08.05.2026	 Redaktionsschluss  
03.06.2026	 Anzeigenschluss
11.06.2026	 Druckunterlagenschluss
30.06.2026	 Erstveröffentlichungstermin

05.06.2026	 Redaktionsschluss  
08.07.2026	 Anzeigenschluss
15.07.2026	 Druckunterlagenschluss
31.07.2026	 Erstveröffentlichungstermin

10.07.2026	 Redaktionsschluss   
06.08.2026	 Anzeigenschluss 
13.08.2026	 Druckunterlagenschluss 
31.08.2026	 Erstveröffentlichungstermin

 
07.08.2026	 Redaktionsschluss   
08.09.2026	 Anzeigenschluss 
15.09.2026	 Druckunterlagenschluss 
30.09.2026	 Erstveröffentlichungstermin

 
11.09.2026	 Redaktionsschluss   
07.10.2026	 Anzeigenschluss 
14.10.2026	 Druckunterlagenschluss 
30.10.2026	 Erstveröffentlichungstermin

 
09.10.2026	 Redaktionsschluss  
05.11.2026	 Anzeigenschluss 
12.11.2026	 Druckunterlagenschluss 
30.11.2026	 Erstveröffentlichungstermin

•	 Bürgerbeteiligung und Kommunikation 
•	 Kommunale Fachverfahren 
 

 
•	 IT-Infrastruktur und Cybersicherheit 
•	 KI  – Künstliche Intelligenz und Automatisierung 
 

 
•	 Verwaltungsprozesse und Gremienarbeit 
•	 Gebäude- und Geodatenmanagement  
 

 
•	 Stadtentwicklung und Smart City 
•	 Digitale Souveränität und Open Source 
•	 Schwerpunkt Smart Country Convention 

 
•	 Digitale Lösungen für Schulen und Kitas 
•	 Kommunale Fachverfahren 
 

 
•	 IT-Infrastruktur und Cybersicherheit 
•	 Finanzen, Beschaffung, Vergabe 



Verwaltungsprozesse und Gremienarbeit
•	 Dokumentenmanagement / E-Akte
•	 Onlineformulare / Antragsassistenten
•	 Portale / Content Management 
•	 Ratsinformationssysteme / Sitzungsdienst
•	 Prozessmanagement
•	 Terminmanagement / Besuchersteuerung 
•		 Elektronische Identifikation

Bürgerbeteiligung und Kommunikation
•	 Bürgerportale, Apps
•	 E-Partizipation / Beteiligungsplattformen
•	 Soziale Medien
•	 Inklusion / Barrierefreiheit
•	 Open Government / Open Data

Finanzen,  Beschaffung, Vergabe
•		 E-Rechnung
•		 E-Payment / Kassensysteme
•	 E-Vergabe
•		 Finanzwesen

Kommunale Fachverfahren
•	 Bauwesen und Facility Management
•	 Sozial- und Jugendwesen
•	 Friedhofsverwaltung
•	 Gewerbewesen
•	 Meldewesen
•	 Kfz-Wesen etc.

IT-Infrastruktur und Cybersicherheit
•	� Breitband
•	 Rechenzentren
•	 Cloudlösungen
•	� IT-Sicherheit und Datenschutz
•	 Low Code

Digitale Lösungen für Schulen und Kitas
•	� IT-Ausstattung: Digitale Tafeln, Tablets, 

Lernplattformen
•	� Schul-IT-Management (Support, Wartung, 

Datenschutz)
•	 Digitale Bildung
•	 Kitalösungen

Personalwesen 
•	 Personalmanagement
•	 E-Recruiting
•	 Zeiterfassung / Zutrittskontrolle
•	 Fortbildung / E-Learning
•	 Mobiles Arbeiten

Gebäude- und Geodatenmanagement 
•	 Digitale Liegenschaftsverwaltung
•	 Energiemanagementsysteme (Smart Building)
•	� Raumreservierungssysteme
•	 Geodatenmanagement
•	 Facility Management

Digitale Souveränität / Open Source
•	� Digitale Souveränität als Ziel kommunaler 

IT-Strategien
•	 Kommunale Rechenzentren und Souveränität
•	 Datensouveränität und DSGVO
•	� Open Source als Teil digitaler Verwaltungskultur
•	 Offene Kollaborationsplattformen

Stadtentwicklung und Smart City
•	 Building Information Modeling (BIM)
•	 Smart Waste
•	 Urbane Datenplattformen
•	 Digitaler Zwilling / 3D-Stadtmodelle
•	� Digitale Parkleitsysteme bzw. Verkehrs

steuerung

KI – Künstliche Intelligenz und 
Automatisierung
•		 Chatbots und Sprachassistenten
•		 KI-Integration in Fachverfahren
•		 Dokumenten- und Aktenanalyse
•		 KI-gestützte Vorgangsbearbeitung
•		 Automatisierung repetitiver Aufgaben

Kultur, Freizeit und Tourismus
•	 Virtuelle Rundgänge
•	 Digitale Kulturangebote
•	 Gästeplattformen und Besucherlenkung
•	 Augmented-Reality-Lösungen
•	 Event- und Tourismus-Apps

	 9	 Themenübersicht



1/1 Seite� Listenpreis: 4.000 €

Satzspiegel:	 B	186	x	H	274	mm

Anschnitt:	 B	210	x	H	297	mm
4. Umschlagseite: 4.400 €

1/2 Seite� Listenpreis: 2.400 €

Satzspiegel:	B	 86	x	H	274	mm	(hoch)
	 B	186	x	H	136	mm	(quer)

Anschnitt:	 B	 96	x	H	297	mm	(hoch)
	 B	210	x	H	144	mm	(quer)

1/3 Seite� Listenpreis: 2.000 €

Satzspiegel:	B	 57	x	H	274	mm	(hoch)
	 B	186	x	H	 90	mm	(quer)

Anschnitt:	 B	 67	x	H	297	mm	(hoch)
	 B	210	x	H	 98	mm	(quer)

1/4 Seite� Listenpreis: 1.600 €

Satzspiegel:	B	 86	x	H	136	mm	(hoch)
	 B	186	x	H	 69	mm	(quer)

Anschnitt:	 B	 96	x	H	144	mm	(hoch)
	 B	210	x	H	 77	mm	(quer)

1/8 Seite� Listenpreis: 1.100 €

Satzspiegel:	 B	 62	x	H	 96	mm	(hoch)
	 B	119	x	H	 50	mm	(quer)

Anschnitt:	 B	 72	x	H	104	mm	(hoch)
	 B	129	x	H	 58	mm	(quer)

Doppelseite� Listenpreis: 8.000 €

Satzspiegel:	B	400	x	H	274	mm

Anschnitt:	 B	420	x	H	297	mm

Juniorpage� Listenpreis: 2.400 €

Satzspiegel:	B	119	x	H	173	mm	(hoch)

Anschnitt:	 B	129	x	H	181	mm	(hoch)

Unsere Mengenstaffel  
  3 Schaltungen:   5 % 
  5 Schaltungen: 10 % 
  8 Schaltungen: 20 % 
10 Schaltungen: 25 % 

Alle genannten Preise verstehen sich 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer. Ausgewiesen ist jeweils der 
Preis für eine Anzeige, gültig ab der 
ersten Schaltfrequenz. Alle genannten 
Preise beziehen sich
jeweils auf einen Abnahmezeitraum
von 12 Monaten.

Anschnittformat Alle Anschnittformate jeweils zuzüglich 3 mm Beschnittzugabe auf allen Seiten.Satzspiegelformat

	10	 Anzeigenformate und -preise



	11	 Branchenindex IT-Guide (Print und online)

Format Laufzeit Print Laufzeit online Preis

 

Standardeintrag (Print und online) 24 Ausgaben 24 Monate 3.500 €
Standardeintrag (Print und online) 12 Ausgaben 12 Monate 1.980 €
Standardeintrag (Print und online) 6 Ausgaben 6 Monate 1.200 €

Kommune21-Branchenindex IT-Guide

4c

P
LZ

Ihr
Firmenlogo

Ihre Firmierung 
Ansprechpartner: Max Mustermann
Beispielstraße 17
65435 Ortshausen
Telefon:	 01234 123 456-0
Fax:	 01234 123 456-999
e-Mail:	 info@ihr-unternehmen.de
Internet:	 www.ihr-unternehmen.de

Ihr beschreibender Text, maximal 330 Zeichen mit Leerzei-
chen. Beispiel: Firma XYZ ist Marktführer im ABC-Bereich 
und hat Lösungen für nahezu alle Marktsegmente. Die neue 
Produktfamilie PQR ist ein durchgängiges und skalierbares 
System mit leistungsstarken Modulen, die Anwendern und 
Entwicklern höchste Flexibilität bieten.

R
ub

ri
k

Der Branchenindex IT-Guide bietet 
kommunalen Entscheidern einen um-
fassenden Überblick über mögliche 
Geschäftspartner, deren Leistungs-
spektrum sowie Adressdaten für eine 
direkte Kontaktaufnahme oder weiter-
führende Informationen. 

Der IT-Guide ist in jeder Print-Ausgabe 
von Kommune21 zu finden. 

Unter www.kommune21.de bieten wir 
den Anbieterüberblick auch im Inter-

net an. Mit Ihrer Buchung erhalten Sie 
hier den Eintrag inkl. Produkt- oder 
Firmenlogo gratis. Die Inhalte des Ein-
trags können jederzeit zum nächsten 
Erscheinungstermin der Print-Ausgabe 
kostenfrei geändert werden. Es gilt der 
Anzeigenschlusstermin der jeweiligen 
Ausgabe. 

Der Eintrag im IT-Guide kann online 
unter www.kommune21.de/online-
buchung-it-guide gebucht werden.

Einträge im Kommune21-Branchen
index IT-Guide werden nicht rabattiert. 
Alle genannten Preise verstehen sich 
in Euro zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

www.kommune21.de

IT-Guide

 Kommune21 · 11/2024 51 

Zahlreiche Unternehmen bieten Lösungen und Dienst­
leistungen für den Public Sector an. Behalten Sie den 
Überblick und orientieren Sie sich bei Ihren Investi­
tionsentscheidungen am IT­Guide von Kommune21.  
Die Marktübersicht finden Sie auch im Internet unter 
www.kommune21.de.

• E­Government / Betriebshöfe .................................................. 51
• Friedhof / Spezial­Software / E­Procurement / E­Formulare  .... 52
• CMS | Portale / Dokumenten­Management  ................................. 53
• Finanzwesen / OZG­Lösungen / Geodaten­Management / 
 Schul­IT / Personalwesen  ...........................................................  54
• RIS | Sitzungsmanagement / IT­Security / Consulting / 
 E­Partizipation / Breitband / Apps  .............................................  55
• Komplettlösungen  ............................................................... 56 ­ 57
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formcycle ist ein Produkt der XIMA MEDIA 
GmbH
Ansprechpartner: Sascha Weber
Sudhausweg 9
D­01099 Dresden
E­Mail: kontakt@formcycle.de
Internet: formcycle.eu

formcycle ist eine Low­Code­Digitalisierungsplattform, eine 
echte All­in­One Lösung, egal ob in der Cloud oder On Premises. 
Einfach und unkompliziert per Drag&Drop, digitale Formulare 
erstellen, Daten weiterverarbeiten, Workflows konfigurieren 
und Ihre Prozesse ohne Programmierung schnell automatisieren.

E-
G
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er
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en

t
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TSA Public Service GmbH 
Ansprechpartner: Thomas Patzelt 
Herrenstraße 20
D­06108 Halle (Saale)
Telefon: +49 (0)  345 / 773874­0
E­Mail: info@tsa.de
Internet: www.tsa.de

TSA ist Ihr Partner für Wissensmanagement in der öffentlichen 
Verwaltung. Bund, Länder, Kommunen und Dienstleister 
setzen auf unsere Lösungen und Know­how rund um Zustän­
digkeitsfinder, Bürgerservice, Servicecenter/115, Ideen­ und 
Beschwerdemanagement, Integration von Verwaltungsdaten, 
115­Datenbereitstellung und OZG­Umsetzung.

D
-0

brain-SCC GmbH
Ansprechpartner: Sirko Scheffler
Fritz­Haber­Str. 9
D­06217 Merseburg
Telefon: +49 (0) 3461 / 25 99 510
Fax: +49 (0) 3461 / 25 99 511
E­Mail: info@brain­scc.de
Internet: www.brain­scc.de

Die brain­SCC GmbH verfügt über umfassende Kompetenzen 
bei der Entwicklung und Betreuung von Portallösungen der 
öffentlichen Hand. Gestalten Sie Ihr Verwaltungs­ und Geopor­
tal mit dem leicht bedienbaren Content­Management­System  
brain­GeoCMS®, individuellem Design und zahlreichen Service­
modulen zur OZG­Umsetzung – nutzerorientiert und bürgernah.

D
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Governikus GmbH & Co. KG
Ansprechpartnerin: Silke Heitmann 
Hochschulring 4
D­28359 Bremen
Telefon: +49 (0)  421 / 204 95­0
Telefax: +49 (0)  421 / 204 95­11
E­Mail: kontakt@governikus.de
Internet: www.governikus.de

Gemeinsam vom digitalen Wandel zum digitalen Vorsprung: 
Mit IT­Lösungen, die das Leben der Menschen sicherer und 
einfacher machen. Sichere Identitäten, vertrauliche und 
rechts sichere Kommunikation sowie der Umgang mit schüt­
zenswerten Daten zur Authentizitäts­ und Integritätssicherung 
stehen hierbei im Vordergrund.

D
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ITEBO GmbH 
Dielingerstraße 39/40
D­49074 Osnabrück
Telefon: +49 (0) 541 / 9631­0
Fax: +49 (0) 541 / 9631­196
E­Mail: info@itebo.de
Internet: www.itebo.de

Die Verwaltung übernimmt digitale Verantwortung für  Prozesse, 
Daten und IT­Systeme. Wir stehen als strategischer Partner 
für die Digitalisierung der Verwaltung an Ihrer Seite – als 
Softwarehaus, Beratungshaus und mit unserem ISO 27001 
zertifizierten Rechenzentrum inkl. durchgängig verfügbarer und 
redundant ausgelegter Infrastrukturen für den IT­Betrieb.

D
-7

cit GmbH
Ansprechpartner: Andreas Mühl
Kirchheimer Straße 205 
D­73265 Dettingen/Teck
Telefon: +49 (0) 70 21 / 95 08 58­0
Fax: +49 (0) 70 21 / 95 08 58­9
E­Mail: vertrieb@cit.de
Internet: www.cit.de

Die cit GmbH ist mit cit intelliForm® führender Anbieter von 
E­Government­Lösungen speziell in den Bereichen Virtuelles 
Bauamt mit dem XBau­Standard, EfA­Dienste und OZG. Die 
modellbasierte Entwicklungsumgebung für formularbasierte 
Workflows ist in vielen Bundesländern auf landes­ und kom­
munaler Ebene im Einsatz.

D
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MACH ProForms GmbH 
Ansprechpartner: Olaf Rohstock 
Bahnhofstraße 10
D­76137 Karlsruhe
Telefon: +49 (0) 721 / 754055­0
Fax: +49 (0) 721 / 754055­17
E­Mail: info@machproforms.de
Internet: www.mach.de

Neben einem umfassenden Sortiment rechtssicherer Antrags­ 
assistenten können im Handumdrehen eigene Webapplikatio­
nen mit intelligenter Verfahrenslogik selbst erstellt und medi­
enbruchfrei in die behördliche Umgebung integriert werden. 
Bundesweit nutzen über 2.200 behördliche Kunden das MACH 
formsolutions.

D
-5

mps public solutions gmbh
Markenbotschafterin: Manuela Rimpler­Weller
Maria Trost 1
D­56070 Koblenz
Telefon: +49 (0) 261 98 82 4­230
E­Mail: vertrieb@mps­solutions.de
Internet: www.mps­solutions.de

Die mps public solutions gmbh aus Koblenz bietet spezialisierte 
IT­Lösungen und Beratung für öffentliche Verwaltungen und 
Kommunen an. Unser Fokus liegt auf Digitalisierung, Prozess­
optimierung und effizienter Ressourcennutzung. Wir erfüllen 
die Bedürfnisse der kommunalen Verwaltungen optimal. B

et
ri

eb
sh

öf
e

Anzeige

Vorteil:
Gezielte Teaser-

Einblendung 
(online)

https://www.kommune21.de
https://www.kommune21.de/online-buchung-it-guide
https://www.kommune21.de/online-buchung-it-guide


	12	 Branchenindex IT-Guide Plus

Format Laufzeit Print Laufzeit online Preis

 

Plus-Variante (Print + erweiterter Online-Eintrag) 24 Ausgaben 24 Monate 5.300 €
Plus-Variante (Print + erweiterter Online-Eintrag) 12 Ausgaben 12 Monate 3.000 €
Plus-Variante (Print + erweiterter Online-Eintrag) 6 Ausgaben 6 Monate 1.850 €

Kommune21-Branchenindex IT-Guide Plus

4c

Der Branchenindex IT-Guide bietet 
kommunalen Entscheidern in der Plus-
Variante unter www.kommune21.de 
einen erweiterten Überblick über das 
Leistungsangebot Ihres Unternehmens: 

Neben den Inhalten des Standardein
trags können Unternehmensporträts, 
Lösungsübersichten, Referenzlisten, 
Terminhinweise und vieles mehr 
hinterlegt werden – inkl. Bildern und 
Verlinkungen auf Broschüren, Präsen-
tationen oder Datenblätter. Hervor
gehobene Teaser-Einblendungen 
unter www.kommune21.de betonen 
IT-Guide-Einträge in der Plus-Variante 
zusätzlich.

Darüber hinaus ist Ihr Plus-Eintrag im  
Branchenindex IT-Guide in jeder 
Print-Ausgabe von Kommune21 in der 
gewohnten Form zu finden. 

Die Inhalte des Eintrags können jeder-
zeit zum nächsten Erscheinungstermin 
der Print-Ausgabe kostenfrei geändert 
werden. Es gilt der Anzeigenschluss-
termin der jeweiligen Ausgabe.

Der Plus-Eintrag im Kommune21-
Branchenindex IT-Guide kann online 
unter www.kommune21.de/online-
buchung-it-guide gebucht werden.

Alle genannten Preise verstehen sich 
in Euro zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen 
zum Branchenindex IT-Guide
Sara Ott
0711 937 740-11
0160 6960381
marketing@k21media.de

Vorteil:
Top-Präsenz in 
hochwertigem

Umfeld

https://www.kommune21.de
https://www.kommune21.de
https://www.kommune21.de/online-buchung-it-guide
https://www.kommune21.de/online-buchung-it-guide


	13	 Advertorials + Online-Advertorials

Viele Kommunen, vor allem in 
NRW, sahen sich bei der Vergabe 
der Kitaplätze für 2025/2026 einer 
völlig neuen Situation gegenüber: 
Überraschenderweise waren am 
Ende der Platzvergabe nicht nur 
alle Kinder von den Wartelisten auf 
ihre Wunschkitas verteilt worden, 
sondern es blieben vor allem im Be-
reich U2 Plätze unbesetzt. Für die 
Kommunen, die in den letzten Jah-
ren aufgrund des Rechtsanspruchs 
ständig unter dem Druck standen, 
nicht ausreichend Plätze anbieten 
zu können, kam dies völlig uner-
wartet. Der Grund dafür liegt in 
den im Vergleich zu den Vorjahren 
stark gesunkenen Geburtenzahlen, 

die sich zwar regional unterschei-
den, aber dennoch bundes- und eu-
ropaweit zu beobachten sind.

Die Jugendhilfeplaner (JHP) lie-
fern der Politik die Grundlage für 
die erforderlichen Schritte in der 
Kinderbetreuung. Sie sind nun in 
der Zwickmühle, den sehr kurz-
fristig veränderten Anforderungen 
einerseits und den langfristigen 
Aus- und Umbauplänen mit teil-
weise zwanzigjähriger Zweckbin-
dung andererseits gerecht zu wer-
den. Mit entsprechend effizienten 
Planungs- und Vergabesystemen 
kann die JHP für anstehende Ver-
gaberunden verschiedene Szenari-
en durchspielen und die optimale 

Der demografische Wandel  
DIE große Herausforderung für die Jugendhilfeplanung

Platzbelegung ermitteln. Auch die 
Auswirkungen auf die Folgejahre 
werden deutlich und können in 
der aktuellen Planung berücksich-
tigt werden. So werden die Bedarfe 
für die Kindertagespflege bereits 
frühzeitig klar, was den JHP dabei 
hilft, die Gratwanderung zwischen 
Tagespflege und Krippenbelegung 
jeweils bestmöglich abzubilden.

Optimierte Planungsprozesse für 
die Kinderbetreuung helfen, vor-
handene Ressourcen umfänglich 
zu nutzen und den Bürgern so eine 
hohe Servicequalität zu bieten.

www.trinuts.de
www.kitavm.de

Anzeige

Kommunen in der Zwickmühle

Viele Kommunen, vor allem in 
NRW, sahen sich bei der Vergabe 
der Kitaplätze für 2025/2026 einer 
völlig neuen Situation gegenüber: 
Überraschenderweise waren am 
Ende der Platzvergabe nicht nur 
alle Kinder von den Wartelisten auf 
ihre Wunschkitas verteilt worden, 
sondern es blieben vor allem im Be-
reich U2 Plätze unbesetzt. Für die 
Kommunen, die in den letzten Jah-
ren aufgrund des Rechtsanspruchs 
ständig unter dem Druck standen, 
nicht ausreichend Plätze anbieten 
zu können, kam dies völlig uner-
wartet. Der Grund dafür liegt in 
den im Vergleich zu den Vorjahren 
stark gesunkenen Geburtenzahlen, 

die sich zwar regional unterschei-
den, aber dennoch bundes- und eu-
ropaweit zu beobachten sind.

Die Jugendhilfeplaner (JHP) lie-
fern der Politik die Grundlage für 
die erforderlichen Schritte in der 
Kinderbetreuung. Sie sind nun in 
der Zwickmühle, den sehr kurz-
fristig veränderten Anforderungen 
einerseits und den langfristigen 
Aus- und Umbauplänen mit teil-
weise zwanzigjähriger Zweckbin-
dung andererseits gerecht zu wer-
den. Mit entsprechend effizienten 
Planungs- und Vergabesystemen 
kann die JHP für anstehende Ver-
gaberunden verschiedene Szenari-
en durchspielen und die optimale 

Der demografische Wandel  
DIE große Herausforderung für die Jugendhilfeplanung

Platzbelegung ermitteln. Auch die 
Auswirkungen auf die Folgejahre 
werden deutlich und können in 
der aktuellen Planung berücksich-
tigt werden. So werden die Bedarfe 
für die Kindertagespflege bereits 
frühzeitig klar, was den JHP dabei 
hilft, die Gratwanderung zwischen 
Tagespflege und Krippenbelegung 
jeweils bestmöglich abzubilden.

Optimierte Planungsprozesse für 
die Kinderbetreuung helfen, vor-
handene Ressourcen umfänglich 
zu nutzen und den Bürgern so eine 
hohe Servicequalität zu bieten.

www.trinuts.de
www.kitavm.de

Anzeige

Kommunen in der Zwickmühle

Anzeige

Kita-Lösungen

im Interesse der Kommunen, für 
kleinere Träger und zum Beispiel 
Eltern-Kind-Initiativen die Mög-
lichkeit zu schaffen, sich größeren 
Trägern anzuschließen. Denn eine 
fundierte App-Auswahl und Einfüh-
rung sind sehr aufwendig und für 
diese Organisationen sonst kaum 
umzusetzen.

Harriet Kasper ist im Forschungsbereich 
Digital Business des Fraunhofer-Insti-
tuts IAO im Team Angewandte KI tätig.

Kalender- und Chatfunktionen. Ein 
Pilotprojekt in zwei Einrichtungen 
erleichterte die spätere Skalierung 
auf alle 23 Kitas. Erfolgsfaktoren 
waren ein engagiertes Projektteam, 
eine gute technische Infrastruktur 
und frühzeitige Schulungen. 

Als Träger von 174 Kitas setzte 
die Stadt Stuttgart auf eine struk-
turierte, EU-weite Ausschreibung. 
Die ausgewählte App bietet eine 
digitale Pinnwand, einen Kalender 
und eine Nachrichtenfunktion. Die 
Einführung erfolgte ohne Pilotpha-
se, um allen Einrichtungen gleich-
zeitig den Zugang zu ermöglichen. 
Eine zentrale Hotline unterstützt 
den laufenden Betrieb. Die Stadt 
Waiblingen wiederum entschied 
sich für eine Komplettlösung, die 
neben der Kommunikation auch 

Verwaltungsaufgaben wie Anmel-
deverfahren integriert. In einem 
Workshop mit Erziehenden, Lei-
tungen und Eltern wurden Bedarfe 
erhoben und im Auswahlprozess 
berücksichtigt. Das agile Vorgehen 
und eine enge Abstimmung mit 
dem Anbieter ermöglichten eine 
passgenaue Lösung. Die in den 
drei Praxisbeispielen gesammelten 
Erfahrungen sind positiv. An ei-
nigen Stellen konnten sogar mehr 
Anforderungen erfüllt werden, als 
zunächst angenommen.

Die monatlichen Kosten für eine 
Kita-App sind durchaus überschau-
bar, nicht zu unterschätzen sind 
aber die Projektkosten für die Aus-
wahl und Einführung einer solchen 
Lösung. Aus Sicht des Fraunhofer 
IAO ist es daher sehr wichtig und 

Link-Tipp

Mit der Studie des Fraunhofer IAO erhal-
ten Kita-Träger ein Vorgehen zur Auswahl 
einer Kita-App an die Hand. Sie steht hier 
kostenlos zum Download bereit: 
• https://doi.org/10.24406/ 

publica-3395

Mit Advertorials in Kommune21 informieren Sie kommunale 
Entscheider in Form von Textbeiträgen über Best-Practice- 
Beispiele, Success Stories oder einfach über Ihre Produkte 
und Dienstleistungen. Für ein Advertorial liefern Sie die 
Inhalte (Texte, Bilder, Logos etc) – wir kümmern uns um die 
Gestaltung. Vor dem Druck erhalten Sie ein PDF zur Freigabe.

Als Kommunikationsinstrument ist das Advertorial zwi-
schen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt. Es 
muss entsprechend dem deutschen Presserecht als Anzeige 
gekennzeichnet sein, präsentiert Ihre Inhalte jedoch in einer 
attraktiven redaktionellen Aufmachung. Sonderdrucke sind 
möglich. Preise auf Anfrage.

Das Online-Advertorial beinhaltet die garantierte Verbreitung 
über die Webseite, bei LinkedIn sowie in den LinkedIn- und 
E-Mail-Newslettern von Kommune21.
Wir bieten attraktive Kombi-Rabatte (Print + Online) an.

Alle genannten Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Format Zeichenzahl Preis

 

Doppelseite (2/1)   ca. 6.000 Zeichen 6.500 €
Ganze Seite (1/1) ca. 3.000 Zeichen 3.250 €
Halbe Seite (1/2) ca. 1.300 Zeichen 1.980 €
Satzkosten  350 €
Online-Advertorial max. 3.000 Zeichen 1.200 €

Advertorials in Kommune21

Vorteil:
Ihre Inhalte 

in attraktivem 
Layout

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen 
zum Advertorial in Kommune21
Sara Ott
0711 937 740-11
0160 6960381
marketing@k21media.de

Anzeige

Eine moderne, digitale Verwal-
tung braucht sichere und effiziente 
Werkzeuge, um Bürger:innen wie 
auch Unternehmen ein reibungs-
loses Verwaltungserlebnis zu er-
möglichen. Mit der Registermoder-
nisierung und der Einführung der 
EUDI-Wallet stehen zwei wegwei-
sende Bausteine bereit, die Verwal-
tungsvorgänge flexibler, vertrauens-
würdiger und nutzerfreundlicher 
gestalten.

Digitale Nachweise der Zukunft

Je digitaler der Alltag wird, desto 
m e h r  N a c h w e i s e  m ü s s e n 
Bürger:innen und Unternehmen 
regelmäßig leisten. Die Registermo-
dernisierung und die EUDI-Wallet 
treiben eine zukunftsfähige digitale 
Verwaltung voran, da sie sicheren, 
nahtlosen Nachweis-Austausch er-
möglichen. In Verbindung mit der 
SDG-Verordnung (Single Digital 
Gateway) und dem Once Only Tech-
nical System (OOTS) sorgt dies da-
für, dass Bürger:innen und Unter-
nehmen Nachweise künftig nur 
noch einmal bereitstellen müssen – 
europaweit, verwaltungsübergrei-
fend und digital sicher. Die Register-
modernisierung liefert verlässliche, 

aktuelle Stamm-
daten; die EUDI-
Wal let  b ietet 
den nutzerzent-
rierten Zugang, 
um Nachweise 
in Lebenslagen 
nach europä-
i s c h e n  S t a n -
dards vorzule-
gen. Medienbrü-
che werden ab-
gebaut, Prozesse 
be s ch l eun ig t 

und Sicherheit, Datenschutz sowie 
Interoperabilität optimal erfüllt.

Registermodernisierung: 

 Vernetzte Daten für weniger 

 Verwaltungsaufwand

Die meistgenutzten Services der 
Registermodernisierung konzen-
trieren sich auf die Digitalisierung 
und Vernetzung zentraler Verwal-
tungsregister, um das Once-Only-
Prinzip umzusetzen. Dazu gehören 
vor allem das Melderegister, das 
Ausländerzentralregister, das Fahr-
zeugregister sowie das Personen-
standsregister. 

EUDI-Wallet: Der digitale 

 Schlüssel zu sicheren Identitäts-

nachweisen

D i e  E U D I -Wa l l e t  b i e t e t 
Bürger:innen einen digitalen, si-
cheren und europaweit anerkannten 
Zugang zu ihren Identitätsnachwei-
sen. Sie speichert und zeigt Aus-
weise, Führerscheine, Gesundheits-
karten und weitere Dokumente di-
rekt auf dem Smartphone – jeder-
zeit und ortsunabhängig. Mit der 
Wallet lassen sich Online-Identifi-
zierungen, Kontoeröffnungen, qua-
lifizierte Signaturen und Voll-

Digitale Identität neu gedacht 

Registermodernisierung trifft EUDI-Wallet

machten digital abwickeln. Sie er-
leichtert grenzüberschreitende digi-
tale Interaktionen in der EU und 
sorgt für eine datenschutzkonforme 
Verwaltung der persönlichen Daten.

Sichere digitale Identitäten für 

Verwaltung und Wirtschaft

Öffentliche Einrichtungen und 
Unternehmen sollten heute die 
Online-Ausweisfunktion (eID) nut-
zen, um digitale Umbrüche proak-
tiv zu meistern und Prozesse zu-
kunftssicher zu machen. eID bietet 
sichere, schnelle und medienbruch-
freie Identifikation, erfüllt eIDAS 
2.0 und erleichtert die EU-Wallet-
Integration. Anbieter wie Governi-
kus unterstützen die Einbindung 
von Identifizierungslösungen. Go-
vernikus ist seit über 25 Jahren in 
der Verwaltung und Wirtschaft ak-
tiv – vom On-Premise-Server oder 
eID-Service (SaaS) mit eigenem 
Berechtigungszertifikat bis zur In-
tegration mit einem Identifizie-
rungsdienst ohne eigenen eID-
Server. So entstehen sichere, benut-
zerfreundliche, datensparsame di-
gitale Identitäten, europaweit 
interoperabel und universell ein-
setzbar.

Governikus GmbH & Co. KG
Hochschulring 4

28359 Bremen, Germany
www.governikus.de
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	14	 Sonderwerbeformen (Beilagen, Einhefter)

Beilagen 	 •	 Beilagen bis 25g:	 330 € / 1.000 Exemplare zzgl. Postgebühren
	 •	 Beilagen bis 30g:	 350 € / 1.000 Exemplare zzgl. Postgebühren
	 •	 Beilagen bis 35g:	 370 € / 1.000 Exemplare zzgl. Postgebühren

	 Belegungsmöglichkeit: Gesamtauflage (6.000 Ex.). 
	 Höchstformat für Beilagen: B 205 x H 293 mm. 
	 Einzelheiten zu Transport- und Anlieferungsbedingungen auf Anfrage. 

�Schicken Sie uns die Beilage in digitaler Form, dann integrieren  
wir sie ins ePaper.

Einhefter 	 Vierseitiger Einhefter im Format DIN A4, auf Wunsch mit Perforation für Postkarten. 
Inkl. Druck 4/4-farbig Euroskala auf Papier 170 g/m². 

	 Belegungsmöglichkeit: Gesamtauflage. 
•	 Einhefter, 4 Seiten:	 630 € / 1.000 Exemplare Euro inkl. Postgebühren.

Weitere Informationen zu 
Sonderdrucken finden Sie auf 
unserer Website unter  
https://www.kommune21.de/
service-2/service/

Vorteil:
Maximal ein 

Einhefter pro 

Ausgabe

Alle genannten Preise verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 

https://www.kommune21.de/service-2/service/
https://www.kommune21.de/service-2/service/


	15	 Technische Angaben für Druckunterlagen

Ihre Ansprechpartnerin
Sara Ott
0711 937 740-11
0160 6960381
marketing@k21media.de

Heftformat	 DIN A4 (Breite 210 mm x Höhe 297 mm)
Satzspiegel	 Breite 186 mm x Höhe 274 mm

Repro	 CtP (Computer to Plate). 
Kommune21 wird ausschließlich digital produziert. Es können nur digitale  
Druckunterlagen verwendet werden.

Druck	 Standard-Bogenoffset

Papier	 Holzfreies, beidseitig mattgestrichenes Bilderdruckpapier, 
Inhalt: 100g/m², Umschlag: 170g/m²

Datenübertragung	� Per E-Mail an marketing@k21media.de oder per Upload/Download  
nach telefonischer Anmeldung.

Datenformate	� Alle gängigen Standardformate. Bevorzugt druckoptimierte PDF-Dateien 
auf Wunsch mit farbverbindlichem Proof.

Farbraum / Auflösung	 Farbige Anzeigen werden im CMYK-Modus benötigt. RGB-Farben und Sonderfarben werden 
nicht angenommen. Für die besten Ergebnisse sollte das Profil „PSO Coated v3“ verwendet 
werden. Die Auflösung der verwendeten Bilddaten und Pixelgrafiken innerhalb der Anzeige 
sollte effektiv mind. 300 dpi betragen. 

Beschnittzugabe	 Bei allen Anschnittformaten (randabfallende Anzeigen) werden umlaufend mindestens 3 mm 
Beschnittzugabe benötigt. Die Beschnittzugabe darf keine wichtigen Gestaltungs- oder Text
elemente enthalten, da es sich dabei um einen sicherheitshalber angefügten Raum außerhalb 
der geplanten Seite handelt. Teile der Beschnittzugabe werden zwar gedruckt, entfallen aber im 
Idealfall bei der buchbinderischen Weiterverarbeitung. Bitte beachten Sie, dass die Beschnitt-
zugabe unter Ausnutzung der Toleranzen teilweise auf die Seite gelangen kann. Wesentliche 
Gestaltungselemente in randabfallenden Anzeigen (beispielsweise Texte, Logos oder Fußzeilen) 
sollten mit einem Mindestabstand von etwa 5 mm zur Schnittkante platziert werden.



	16	 Werbeformate auf www.kommune21.de

Alle genannten Preise verstehen 
sich zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 

www.kommune21.de adressiert 
ein interessiertes Fachpublikum, 
die Verwaltungsspitzen und 
IT-Entscheider im Public Sector. 
Aufgrund dieser eingegrenzten 
Zielgruppe erfolgen Angebot und 
Abrechnung von Banner-Werbung 
ausschließlich aufgrund von Fest-
preisen auf der Basis von Laufzeit, 
Größe und Platzierung der Banner.

Format:	 Content Ad
Platzierung:	 auf allen Seiten

Größe:	 B 300 x H 250 Pxl.
Formate:	 PNG, JPG, GIF
Laufzeit:	 4 Wochen
Preis:	 3.750 €

Format:	 Content Ad
Platzierung:	 Themenseite

Größe:	 B 300 x H 250 Pxl.
Formate:	 PNG, JPG, GIF
Laufzeit:	 4 Wochen
Preis:	 1.250 €

Format:	 Super Banner
Platzierung:	 auf allen Seiten

Größe:	 B 728 x H 90 Pxl.
Formate:	 PNG, JPG, GIF
Laufzeit:	 4 Wochen
Preis:	 3.276 €

Format:	 Full Size Banner
Platzierung:	 Themenseite

Größe:	 B 468 x H 60 Pxl.
Formate:	 PNG, JPG, GIF
Laufzeit:	 4 Wochen
Preis:	 800 €

Format:	 Full Size Banner
Platzierung:	 General Rotation

Größe:	 B 468 x H 60 Pxl.
Formate:	 PNG, JPG, GIF
Laufzeit:	 12 Monate
Preis:	 1.500 €

Format:	 Full Size Banner
Platzierung: 	� im Kommune21 

Newsletter
Größe:	 B 468 x H 60 Pxl.
Formate:	 PNG, JPG, GIF
Frequenz:	 1 Aussendung
Preis:	 600 €

Format:	 Full Size Banner
Platzierung:	 auf allen Seiten

Größe:	 B 468 x H 60 Pxl.
Formate:	 PNG, JPG, GIF
Laufzeit:	 4 Wochen
Preis:	 1.404 €

Format:	 Skyscraper
Platzierung:	 auf allen Seiten

Größe:	 B 120 x H 600 Pxl.*

Formate:	 PNG, JPG, GIF
Laufzeit:	 4 Wochen
Preis:	 3.600 €
*  Wide Skyscraper ohne Aufpreis.

https://www.kommune21.de
https://www.kommune21.de


	17	 Verlagsprogramm

9/10 2025 Energiepolitik | Klimaschutz | Rekommunalisierung
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www.stadt-und-werk.de

Abschaltung 
 verhindern
Smart Grid: Digitale Tools prognostizieren Engpässe und aktivieren 

bei Bedarf Flexibilitätspotenziale zur Netzentlastung.

Spezial
Fehlende Wirtschaftlichkeit 
und unsichere Regulierung 
bremsen den Hochlauf von 
Wasserstoff aus.

Praxis + Projekte
Das Projekt klimakommu-
ne.digital zeigt, wie digitale 
Infrastrukturen zum Klima-
schutz beitragen.

IT + Technik
Städte müssen gegen 
Herausforderungen wie 
Extremwetter und Cyber­
angriffe resilienter werden.

Energie + Effizienz
Ein ganzheitliches Konzept 
kann die Umsetzung von 
Mieterstrommodellen ver-
einfachen.

Politik + Strategie
Die Bundesregierung sollte 
Prioritäten setzen und den 
Ausbau flexibler Kapazitä-
ten vorantreiben.

Die K21 media GmbH ist ein zukunftsorientierter Fachverlag, der sich auf Publikationen für den Public Sector spezialisiert hat – sowohl  
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Digitalisierung, E-Government, Informationstechnik

Digitale Souveränität

Hoheit über die 
 eigenen Daten

Spezial

• Länderspezial:
Der Freistaat Bayern arbeitet an 
einem Paradigmenwechsel zum 
Push-Government

Praxis

• Kreis Viersen:
Intranet der Kreisverwaltung 
wird mit einem KI-Chatbot 
zum Wissensraum

Informationstechnik

• Interview:
KI-Middleware von brainocons  
soll Verwaltungsprozesse  
effizienter gestalten

E-Government

• Dresden:
Die Nutzung von offenen 
Daten wird in einem 
Forschungsprojekt analysiert

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat seine Agenda vorgestellt11/2025

Kommune21 ist das Fachmagazin für Digitalisierungs-
verantwortliche in Kreisen, Städten und Gemein-
den. Zudem werden Leiter kommunaler Betriebe, 
Einrichtungen und Institutionen angesprochen.  
Die Fachzeitschrift Kommune21 erscheint zwölf  
Mal jährlich.

www.kommune21.de

stadt+werk erreicht Entscheidungsträger bei Stadtwer-
ken, Energieversorgern und in kommunalen Verwal-
tungen. Das Magazin berichtet über Strategien, Trends 
und Praxiserfahrungen beim Umbau der Energiewirt-
schaft – und bietet der werbetreibenden Wirtschaft 
Zugang zu einer investitionsstarken Zielgruppe.

www.stadt-und-werk.de

move moderne verwaltung  ist die Online-
Publikation für Entscheidungsträger in 
Behörden und Ministerien auf Landes- und 
Bundesebene. Sie erhalten tagesaktuelle 
News und praxisnahe Informationen für den 
digitalen Wandel im öffentlichen Sektor.

www.move-online.de
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Werbeauftrag
(1)	 „Werbeauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 
Vertrag über die Schaltung eines Werbemittels oder mehrerer Werbemittel in Informations- 
und Kommunikationsdiensten zum Zwecke der Verbreitung.
(2)	 Für den Werbeauftrag gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die 
Preisliste des Anbieters, die einen wesentlichen Vertragsbestandteil bildet. Die Gültigkeit etwaiger 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder sonstiger Inserenten ist, soweit sie mit 
diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht übereinstimmen, ausdrücklich ausgeschlossen. Bei 
Aufträgen für Werbeschaltungen, die sich auf Online-Medien und andere Medien beziehen, gelten 
die jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das betreffende Medium entsprechend.

2. Vertragsschluss
(1)	 Vorbehaltlich entgegenstehender individueller Vereinbarungen kommt der Vertrag 
grundsätzlich durch schriftliche oder durch E-Mail erfolgende Bestätigung des Auftrags 
zustande. Auch bei mündlichen oder fernmündlichen Bestätigungen liegen die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zugrunde.
(2)	 Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag im Zweifel mit der Werbe
agentur zustande, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen. Soll ein Werbungtrei-
bender Auftraggeber werden, muss er von der Werbeagentur namentlich benannt werden. Die 
Anbieter sind berechtigt, von den Werbeagenturen einen Mandatsnachweis zu verlangen.
(3)	Werbung für Waren oder Leistungen von mehr als einem Werbungtreibenden oder son-
stigen Inserenten innerhalb eines Werbeauftritts bedürfen einer zusätzlichen schriftlichen 
oder durch E-Mail geschlossenen Vereinbarung.

3. Abwicklungsfrist
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht des Auftraggebers zum Abruf einzelner Werbemittel 
eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Vertragsabschluss abzuwickeln.

4. Auftragserweiterung
Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 3 
genannten Frist unter dem Vorbehalt vorhandener Kapazität auch über die im Auftrag genann-
te Menge hinaus weitere Werbemittel abzurufen.

5. Nachlasserstattung
(1)	 Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Anbieter nicht zu vertreten hat, 
so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschieds
betrag zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Anbieter zu erstatten.
(2)	Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den 
seiner tatsächlichen Abnahme von Werbemitteln innerhalb eines Jahres entsprechenden Nach-
lass, wenn er zu Beginn der Frist einen Vertrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste 
zu einem Nachlass von vornherein berechtigt. Der Anspruch auf den Nachlass erlischt, wenn 
er nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird.

6. Datenanlieferung
(1)	 Der Auftraggeber ist verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder 
technischen Vorgaben des Anbieters entsprechende Werbemittel rechtzeitig vor Schaltungs-
beginn anzuliefern. 
(2)	Die Pflicht des Anbieters zur Aufbewahrung des Werbemittels endet drei Monate nach 
seiner letztmaligen Verbreitung. 

(3)	 Kosten des Anbieters für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen des 
Werbemittels hat der Auftraggeber zu tragen.

7. Chiffrewerbung
(1)	 Für den Fall, dass Chiffrewerbung geschaltet werden kann, werden die Eingänge vier Wochen 
aufbewahrt oder gespeichert. Zuschriften, die in dieser Zeit nicht abgeholt oder abgerufen wurden, 
werden vernichtet bzw. gelöscht. 
(2)	Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 50 g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, 
Katalogsendungen und Päckchen werden nicht entgegengenommen. Eingehende E-Mails werden 
nur bis zu einer Datenmenge von 300 Kilobyte pro E-Mail weitergeleitet.

8. Ablehnungsbefugnis
(1)	 Der Anbieter behält sich vor, Werbeaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – abzulehnen bzw. zu sperren, wenn 
•	deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
•	 deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder 
•	deren Veröffentlichung für den Anbieter wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 

Form unzumutbar ist.
(2)	 Insbesondere kann der Anbieter ein bereits veröffentlichtes Werbemittel zurückziehen, wenn 
der Auftraggeber nachträglich Änderungen der Inhalte des Werbemittels selbst vornimmt oder 
die Daten nachträglich verändert werden. 

9. Rechtegewährleistung
(1)	 Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung des Werbemittels erforder-
lichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber stellt den Anbieter im Rahmen des Werbeauftrags 
von allen Ansprüchen Dritter frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen ent-
stehen können. Ferner wird der Anbieter von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung 
freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Anbieter nach Treu und Glauben mit Infor-
mationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. 
(2)	 Der Auftraggeber überträgt dem Anbieter sämtliche für die Nutzung der Werbung in Print-
Medien aller Art erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen 
Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, Entnahme 
aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung 
des Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt 
übertragen und berechtigen zur Schaltung mittels aller bekannten technischen Verfahren. 

10. Gewährleistung des Anbieters
(1)	 Der Anbieter gewährleistet im Rahmen der vorhersehbaren Anforderungen eine dem jeweils 
üblichen technischen Standard entsprechende, bestmögliche Wiedergabe des Werbemittels. Dem 
Auftraggeber ist jedoch bekannt, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, ein von 
Fehlern vollkommen freies Programm zu erstellen. 
(2)	 Bei ungenügender Wiedergabequalität des Werbemittels hat der Auftraggeber Anspruch auf 
Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzwerbung, jedoch nur in dem Ausmaß, in dem 
der Zweck des Werbemittels beeinträchtigt wurde. Bei Fehlschlagen oder Unzumutbarkeit der 
Ersatzwerbung, hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrags.
(3)	 Sind etwaige Mängel bei den Werbungsunterlagen nicht offenkundig, so hat der Auftraggeber 
bei ungenügender Veröffentlichung keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in wiederholten 
Werbeschaltungen, wenn der Auftraggeber nicht vor Veröffentlichung der nächstfolgenden 
Werbeschaltung auf den Fehler hinweist.

11. Haftung
(1)	 Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Ver-
tragsschluss und unerlaubter Handlung bestehen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
des Anbieters, seines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen. Dies gilt nicht für die Haftung 
für zugesicherte Eigenschaften und für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; im 
letzten Fall ist die Haftung auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt. Schadensersatz-
ansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit 
beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens.
(2)	Bei grober Fahrlässigkeit des einfachen Erfüllungsgehilfen ist die Haftung gegenüber 
Unternehmern dem Umfang nach auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt. Dies gilt 
nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

12. Preisliste
(1)	 Es gilt die im Zeitpunkt der Auftragserteilung veröffentlichte Preisliste. Gegenüber 
Unternehmen bleibt eine Änderung vorbehalten. Für vom Anbieter bestätigte Aufträge sind 
Preisänderungen allerdings nur wirksam, wenn sie vom Anbieter mindestens einen Monat 
vor Veröffentlichung des Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung 
steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht muss innerhalb von 
14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung ausgeübt werden.
(2)	Nachlässe bestimmen sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Werbeagenturen und 
sonstige Werbemittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrech-
nungen mit den Werbungtreibenden an die Preislisten des jeweiligen Anbieters zu halten. 

13. Zahlungsverzug
(1)	 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen und Einziehungskosten berechnet. 
Der Anbieter kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis 
zur Zahlung zurückstellen und für die restliche Schaltung Vorauszahlung verlangen. 
(2)	Objektiv begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers berechtigen 
den Anbieter, auch während der Laufzeit des Vertrages, das Erscheinen weiterer Werbemit-
tel ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu 
machen.

14. Kündigung
Kündigungen von Werbeaufträgen müssen schriftlich oder per E-Mail erfolgen. 

15. Datenschutz
Der Werbeauftrag wird unter Berücksichtigung der geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen abgewickelt. 

16. Erfüllungsort/Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist bei 
Klagen Gerichtsstand der Sitz des Anbieters. Soweit Ansprüche des Anbieters nicht im 
Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kauf-
leuten nach deren Wohnsitz. Es gilt deutsches Recht. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der 
Sitz des Anbieters vereinbart, wenn der Vertrag schriftlich geschlossen wurde.


